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Camper-Inhaltsschutz 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten  

 

Unternehmen: Interlloyd Versicherungs-AG 
  

Produkt: Camper-Inhaltsschutz-Versicherung  
 

 
Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher nicht vollständig. Die vollständigen Informationen finden 
Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein, Versicherungsbedingungen und Leistungs-
übersicht). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Camper-Inhaltsschutz-Versicherung an. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen der Zerstörung, 
der Beschädigung oder des Abhandenkommens der versicherten Sachen infolge eines Versicherungsfalls. 
 
 

 
Was ist versichert? 
 Versichert ist das ausschließlich lose, nicht fest 

eingebaute Inventar Ihres Wohnwagens/Wohn-
mobils. Dazu zählen alle Sachen, die dem priva-
ten Gebrauch bzw. Verbrauch dienen. Dazu zäh-
len beispielsweise auch: 

 persönliches Reisegepäck und sonstige Gegen-
stände des persönlichen Bedarfs. 

 Haushaltszubehör. 
 Rundfunk-, Phono-, Video-, DVD-, Blue Ray- und 

Fernsehgeräte aller Art einschließlich Zubehör. 
 Foto-, Film- und Videokameras. 
 Bargeld, Wertsachen, Schmucksachen 
 Computer aller Art. 
 Funk-, Fax- und Telekommunikationsanlagen 

und -geräte aller Art einschließlich deren  
Zubehör. 

 Fahrräder nicht versicherungspflichtige Pedelecs 
und sonstige Sportgeräte. 

 
Welche Gefahren sind versichert? 
 Brand, Blitzschlag, Explosion. 
 Einbruchdiebstahl, Diebstahl des gesamten 

Fahrzeuges, Vandalismus nach Einbruch.  
 Raub oder räuberische Erpressung. 
 Naturgefahren wie Sturm, Hagel, und Über-

schwemmung. 
 Unfall des Wohnmobils/Wohnwagens. 
 
Wie hoch sind die Entschädigungsgrenzen oder 
die Versicherungssummen? 
 Als Versicherungssumme steht der im Versiche-

rungsschein genannte Betrag zur Verfügung. 
 Die Entschädigung für Bargeld, Wertsachen, 

geladene Beträge auf Chipkarten, Schmucksa-
chen, Edelsteine, Perlen, Münzen und Medaillen, 
sowie Sachen aus Gold und Platin ist auf maxi-
mal 10 % die im Versicherungsschein genannte 
Summe begrenzt. 

 
 

Was ist nicht versichert? 
 
Bestimmte Sachen sind nicht versichert. Dazu gehö-
ren zum Beispiel: 
x Lebens- und Genussmittel. 
x Sparbücher. 
x Sammlungen, Schusswaffen. 
x Fahrzeugteile und -zubehör, die im Rahmen der  

Kaskoversicherung des Wohnmobils / Wohnwa-
gens als mitversichert gelten. 

 
 
 
 
 
 

    
  

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
 
Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen der Ver-
sicherungsschutz eingeschränkt sein kann. Vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel 
Schäden in Folge: 
! Krieg. 
! Kernenergie. 
! Sturmflut. 
! Vorsatz. 

 

 
Wo bin ich versichert? 
 Versicherungsort ist das im Versicherungsschein bezeichnete Wohnmobil/Wohnwagen, solange es sich in den 

geographischen Grenzen Europas, den außereuropäischen Ländern der Europäischen Union Marokko, Tunesien 
oder dem asiatischen Teil der Türkei oder bei Fährfahrten zwischen diesen Ländern befindet.  

 
 
 
 
 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd78fngebWAhXNUlAKHV-pCOoQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Interlloyd_Versicherung&psig=AOvVaw28yWcIRW8FXawTg47VjNtF&ust=1507723473423910


 

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen zum Beispiel folgende Verpflichtungen: 
− Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
− Sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihre Angaben zum Versicherungsantrag oder zum Vertrag geändert werden müssen.  
− Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben 
− Sie müssen uns einen Fahrzeugwechsel unverzüglich unter Angabe des neuen amtlichen Kennzeichens anzeigen. 

 

 
Wann und wie zahle ich?  
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen. Wann Sie die 
weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das 
monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, 
den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. Bitte beachten Sie, dass eine monatliche Zahlweise nur möglich ist, wenn 
wir den Beitrag von ihrem Konto abbuchen. 

 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass 
Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben.  
Die Versicherung gilt für den zunächst vereinbarten Zeitraum. Sie verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres 
Jahr (Verlängerungsjahr), außer Sie oder wir kündigen den Vertrag. 

 

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen?  
− Sie können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlänge-

rungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer geschehen).  
− Sie können den Vertrag auch nach Eintritt eines Schadenfalls oder durch Wegfall des versicherten Risikos – zum 

Beispiel durch Verkauf des Wohnmobils/Wohnwagens- vorzeitig kündigen. 
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Allgemeine Vertragsinformationen gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über Informations-
pflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) 
 
 
1) Identität des Versicherers 

Vertragspartner für Ihren Interlloyd Versicherungsschutz ist die 
Interlloyd Versicherungs-AG 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Vorstand: Uwe Grünewald, Zouhair Haddou-Temsamani, Christian Vogée 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 34575 
Ust-ID-Nr.: DE 189 437 355 

 
 
2) Inlandsvertreter bei ausländischen Versicherern 

Die Interlloyd Versicherungs-AG hat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Vertreter. 
 
 
3) Ladungsfähige Anschrift des Versicherers und vertretungsberechtigte Personen 

Die ladungsfähige Anschrift der Interlloyd sowie der diese vertretenden Personen folgt aus Ziffer 1). 
 
 
4) Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Aufsichtsbehörde 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der Interlloyd Versicherungs-AG ist die Sach-, Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversi-
cherung. 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 

 
 
5) Garantiefonds und Einlagensicherungssysteme 

Solche Instrumente gelten nicht für die Sachversicherung. 
 
 
6) Vertragsbedingungen, anwendbares Recht, wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Dem Versicherungsverhältnis liegen die Camper-Inhaltsschutz-Bedingungen von privat genutzten Wohnmobilien und 
Wohnwagen (CIB 2018) in der bei Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text der jeweils vereinbarten Bedin-
gungen ist beigefügt. Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden. 

 
 Was ist versichert?  

Im Rahmen der Camper-Inhaltsschutz-Bedingungen versichern wir den Inhalt Ihres privaten Wohnmobils/Wohnwagens 
wie z.B. persönliches Reisegepäck, Haushaltszubehör, loses, nicht fest eingebautes Inventar gegen Schäden durch Feuer, 
Explosion, Einbruchdiebstahl, Diebstahl des gesamten Fahrzeugs, Raub oder räuberische Erpressung, Sturm, Hagel, Blitz-
schlag und Unfall des Fahrzeuges. Wir erstatten Ihnen die Reparaturkosten bei beschädigten Gegenständen. Werden Ihre 
Sachen zerstört oder werden diese bei einem Einbruch gestohlen, erhalten Sie von uns den Wiederbeschaffungspreis 
(Neuwert). 
Versichert sind auch Rundfunk- und Videogeräte, Computer und Fahrräder sowie sonstige Sportgeräte, die sich im Wohn-
mobil/Wohnwagen befinden. Die Entschädigung ist für diese Geräte auf die im Versicherungsschein genannte Summe in-
nerhalb der Gesamtversicherungssumme begrenzt.  

 
 
7) Gesamtpreis der Versicherung 

Der Gesamtpreis für den angebotenen Interlloyd Camper-Inhalts-Versicherung-Schutz folgt aus dem Antrag. Hinzu 
kommt die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültige Versicherungssteuer von 19 %. 

 
 
8) Zusätzliche Kosten 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen bei Vertragsschluss nicht an. 
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9) Beitragszahlung 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags 
rechtzeitig erfolgt. 
Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 
Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene 
Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 
Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge für den Interlloyd Camper-Inhalts-Versicherungsschutz nach den 
Allgemeinen Bedingungen der möglichen Anpassung des Beitrages. 

 
 
10) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 

An konkrete Vorschläge zu Produkten der Interlloyd Versicherungs-AG, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge 
sowie an die in diesem Zusammenhang erfolgten Informationen halten wir uns einen Monat gebunden. 

 
 
11) Hinweis auf Kapitalanlage-Risiken 

Risiken dieser Art sind für die Sachversicherung nicht relevant. 
 
 
12) Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Interlloyd Camper-Schutz seitens eines Vertragspartners und die Annahme die-
ses Antrages durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen Monat ge-
bunden. 
Eine Antragsannahme der Interlloyd Versicherungs-AG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder 
eine Annahmeerklärung. 
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe Ziffer 9). 

 
 
13) Widerrufsbelehrung 
 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Bei-
spiel Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
− der Versicherungsschein, 
− die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbe-

dingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,  
− die Widerrufsbelehrung, 
− das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
− und die weiteren in § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung aufgeführten Informationen  
jeweils in Textform zugegangen sind.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG-Platz 1, 40472 Düsseldorf  
Telefax: +49 211 963-3033 
E-Mail: service@interlloyd.de 

 
 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um einen Betrag in Höhe von 1/360 der von Ihnen für ein Jahr 
zu zahlenden Prämie. Wir haben zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wider-
rufs, zu erstatten.  
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) herauszugeben sind. 

 
 Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 
 Widerrufsbelehrung 

Die vollständige Widerrufsbelehrung einschließlich der Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Infor-
mationen finden Sie unter der Überschrift Widerrufsbelehrung. 
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14) Laufzeit des Vertrages 
Die vereinbarte Laufzeit des Vertrages folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen. 
Das Vertragsverhältnis verlängert sich bei Verträgen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der Ver-
tragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, wenn nicht drei Monate vor dem Ablauf der anderen Par-
tei eine Kündigung zugegangen ist. 

 
 
15) Kündigung/Beendigung des Vertrages 

Der Interlloyd Camper-Schutz kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit, spätestens 
jedoch nach 3 Jahren gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr; er ist dann 
zum Ende des jeweiligen Versicherungsjahres kündbar. Kündigungen müssen dem jeweils anderen Vertragspartner drei 
Monate vor Ablauf der Versicherung vorliegen. 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann die Interlloyd oder der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen, es 
sei denn, die Höhe des Schadens liegt unterhalb des vereinbarten Selbstbehaltes. 
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Auszahlung oder 
Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein 

 
 
16) Mitgliedstaaten der EU, deren Recht der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des 

Versicherungsvertrages zugrunde gelegt wird 
Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss eines Versicherungsvertrages liegt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland zugrunde. 

 
 
17) Anwendbares Recht/zuständiges Gericht 

Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 
VVG. 

 
 
18) Sprachen der Vertragsbedingungen und -information/Kommunikationssprache zum Versicherungsvertrag 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in 
deutscher Sprache verfasst. Die Interlloyd Versicherungs-AG wird die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages 
in deutscher Sprache führen. 

 
 
19) Außergerichtliche Beschwerde, Versicherungsombudsmann 

Die Interlloyd Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Sie können damit kostenlose, au-
ßergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Die Anschrift lautet: Versicherungsombudsmann e. V., 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, Tel. 0800 – 36 96 000, Fax 0800 – 36 99 000,  
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de. 
Eine Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie ausfällt, brauchen Sie nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch 
der Weg zu den Gerichten offen. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten entscheidet, müssen wir uns 
bis zu einem Betrag von 10.000 Euro daran halten.  

 
 
20) Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Adresse siehe Ziffer 4) gerichtet werden. 

 
Weitere Informationen – insbesondere zum Versicherungsschutz – sind in den beiliegenden Unterlagen enthalten.  
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

 
Ihre 
Interlloyd Versicherungs AG 
 
 

mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
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Widerrufsbelehrung 
 
 
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
− der Versicherungsschein, 
− die Vertragsbestimmungen, 
− einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum ein-

schließlich der Tarifbestimmungen,  
− diese Belehrung, 
− das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
− und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen  
jeweils in Textform zugegangen sind.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Telefax +49 211 963 3033 
E-Mail service@interlloyd.de 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall 
einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich wie folgt berechnet: 
Anzahl der Tage, an denen  1/360 des Jahresbeitrags bzw. 
Versicherungsschutz bestanden hat 1/30 des Monatsbeitrags 
Wir haben zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.  
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass emp-
fangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns voll-
ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
 
Abschnitt 2 
Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 
Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im 
Einzelnen aufgeführt:  
 
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzu-

geben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer;  
2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem 

Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Na-
men eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deut-
lich gestalteten Form;  

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;  
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leis-

tung des Versicherers;  
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien 

einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen 
soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die 
Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;  

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien;  
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7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versiche-
rungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll;  

8. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbeson-
dere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Wi-
derrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; 
soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

9. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages;  
 b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;  
10. Angaben zur Beendigung des Vertrages; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen ein-

schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
und deutlich gestalteten Form;  

11. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor 
Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;  

12. das auf den Vertrag anwendbare Recht;  
13. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt 

werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation wäh-
rend der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;  

14. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebe-
nenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, 
den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;  

15. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbe-
hörde. 

 
– Ende der Widerrufsbelehrung – 
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Wichtige Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG 
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheits-
gemäß und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen 
wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, 
bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Um-
stand 
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht.   

 
2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 
3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 
4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände 
anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, 
wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren. Dies gilt 
nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 
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5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis 
und Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass 
die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter 
noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
Ihre 
Interlloyd Versicherungs-AG 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Camper-Inhaltsschutz-
Versicherung für privat genutzte Wohnmobile/Wohnwagen (CIB 2018 ) 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  
 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungs-

fall), generelle Ausschlüsse 
§ 2 Brand und Explosion 
§ 3 Einbruchdiebstahl, Diebstahl des gesamten  

Fahrzeugs, Vandalismus, Raub oder räuberische  
Erpressung 

§ 4 Sturm, Hagel, Blitzschlag und Überschwemmung 
§ 5 Unfall des Wohnmobils/Wohnwagens 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versiche-
rungsort 

§ 7 Versicherungswert, Versicherungssumme, Anpassung 
der Prämie 

§ 8 Fahrzeugwechsel 
§ 9 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 
§ 10 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
§ 11 Wieder herbeigeschaffte Sachen 

 
 
Teil A 
Camper-Inhaltsversicherung 
 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden  

(Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse 

1.  Versicherungsfall 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch 
a) Brand und Explosion, 
b) Einbruchdiebstahl und Diebstahl des gesamten 

Fahrzeugs, Vandalismus 
c) Raub oder räuberische Erpressung, 
d) Sturm, Hagel, Blitzschlag und Überschwemmung 
e) Unfall des Wohnmobils/Wohnwagens 
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen 
abhandenkommen. 

 
2.  Ausschluss Krieg, innere Unruhen und Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Re-
volution, Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
innere Unruhen. 

c) Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch 
Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 

 
 
§ 2 Brand und Explosion 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch 
a) Brand, 
b) Explosion 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkom-
men. 

 

2. Brand 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsge-
mäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und 
das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

 
3. Explosion 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung. Eine Explosion eines Behälters (Kessel, 
Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in 
einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzli-
cher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und 
außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern ei-
nes Behälters eine Explosion durch chemische Umset-
zung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wan-
dung nicht erforderlich. 

 
4. Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind 
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schä-

den durch Erdbeben, 
b) Schmor- und Sengschäden, 
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen 

durch die im Verbrennungsraum auftretenden Ex-
plosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen 
von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auf-
tretenden Gasdruck entstehen. 

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 4 b) und 4 c) gelten nicht, 
soweit diese Schäden Folge eines versicherten Sach-
schadens gemäß Nr. 1 sind. 

 
 
§ 3 Einbruchdiebstahl, Diebstahl des gesamten 

Fahrzeuges, Vandalismus, Raub oder räube-
rische Erpressung 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die durch 
a)  Einbruchdiebstahl oder Diebstahl des gesamten 

Fahrzeugs, 
b)  Vandalismus nach einem Einbruch, 
c)  Raub oder räuberische Erpressung, 
d) Einbruchdiebstahl in Vorzelten (auch Dachzelte) 

sowie auf der selbstgenutzten Parzelle, 
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden-
kommen, zerstört oder beschädigt werden. 
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2. Einbruchdiebstahl und Diebstahl des gesamten Fahr-
zeugs Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 
a) in das Wohnmobil/Wohnwagen einbricht oder 

mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für 
das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Per-
son veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher 
Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge ein-
dringt; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist 
nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass 
versicherte Sachen abhandengekommen sind; 

b) mittels richtiger Schlüssel, die er durch Einbruch-
diebstahl oder durch Raub gemäß Nr. 4 an sich ge-
bracht hatte, in das Wohnmobil/Wohnwagen ein-
dringt oder dort ein verschlossenes Behältnis 
aufbricht. 

 
3.  Vandalismus nach einem Einbruch 

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der 
Täter auf eine der in Nr. 2 a) oder 2 b) bezeichneten Ar-
ten in das Wohnmobil/Wohnwagen eindringt und ver-
sicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 

 
4.  Raub oder räuberische Erpressung 

a) Raub liegt vor, wenn 
aa) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt an-

gewendet wird, um dessen Widerstand gegen 
die Wegnahme versicherter Sachen auszu-
schalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versi-
cherte Sachen ohne Überwindung eines be-
wussten Widerstandes entwendet werden 
(einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl); 

ab) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen 
herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil 
eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben 
angedroht wird; 

ac) dem Versicherungsnehmer versicherte Sa-
chen weggenommen werden, weil sein kör-
perlicher Zustand unmittelbar vor der Weg-
nahme infolge eines Unfalls oder infolge einer 
nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie 
beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt 
beeinträchtigt und dadurch seine Wider-
standskraft ausgeschaltet ist. 

b) Dem Versicherungsnehmer stehen Personen 
gleich, die mit seiner Zustimmung im Wohnmobil/ 
Wohnwagen anwesend sind oder die ausdrücklich 
mit der Beaufsichtigung des Fahrzeuges beauf-
tragt worden sind und sich unmittelbar am 
Wohnmobil/Wohnwagen des Kunden aufhalten. 

 
5.  Nicht versicherte Schäden 

Ausgeschlossen bleiben die Gefahren Entwendung, ins-
besondere Diebstahl, sowie Unterschlagung, es sein 
denn, das Wohnmobil/der Wohnwagen wird durch das 
gleiche Ereignis ebenfalls entwendet oder unterschla-
gen. Die Unterschlagung durch denjenigen, an den der 
Versicherungsnehmer das Fahrzeug unter Vorbehalt 
seines Eigentums veräußert hat oder durch denjenigen, 
dem es zum Gebrauch oder zur Veräußerung überlas-
sen wurde, bleibt von der Versicherung ausgeschlossen. 

 
 
§ 4 Sturm, Hagel, Blitzschlag und  

Überschwemmung 

1.  Versicherte Gefahren und Schäden 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder ab-
handenkommen 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes, 

Blitzschlags oder Hagels auf versicherte Sachen 

oder auf das Wohnmobil/Wohnwagen, in dem sich 
versicherte Sachen befinden; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte 
Sachen oder auf das Wohnmobil/Wohnwagen, in 
dem sich versicherte Sachen befinden, wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versi-
cherten Sachen; 

 
2.  Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von min-
destens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwin-
digkeit mindestens 62 km/h). Ist die Windstärke für den 
Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 un-
terstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Schaden-

orts Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zu-
stand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat oder dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
des versicherten Wohnmobils/Wohnwagens, in 
dem sich die versicherten Sachen befunden ha-
ben, nur durch Sturm entstanden sein kann. 

 
3.  Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form 
von Eiskörnern. 

 
4.  Blitzschlag 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes 
auf Sachen. 

 
5.  Überschwemmung 

Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und 
Bodens, auf dem das Wohnmobil/Wohnwagen steht, in 
dem sich die versicherten Sachen befinden, durch 
a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 

fließenden) Gewässern; 
b) Witterungsniederschläge; 
c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche in-

folge von a) oder b). 
 
6.  Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen Schäden durch 
aa) Sturmflut; 
ab) Überspannung durch Blitz 
ac) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 

Schmutz durch nicht ordnungsgemäß ge-
schlossene Fenster, Außentüren oder andere 
Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen 
durch Sturm oder Hagel entstanden sind und 
einen Fahrzeugschaden dar-stellen; 

ad) weitere Elementargefahren (Erdbeben, Erd-
fall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vul-
kanausbruch). 

b) Nicht versichert sind Schäden an Sachen, die sich 
außerhalb des Wohnmobils/Wohnwagens befin-
den. 

 
 
§ 5 Unfall des Wohnmobils/Wohnwagens 

1.  Versicherte Gefahren und Schäden 
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versi-

cherte Sachen, die durch einen Unfall des Wohn-
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mobils/Wohnwagens beschädigt oder zerstört 
werden. 

b) Als Unfall gilt ein unmittelbar von außen plötzlich 
mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug ein-
wirkendes Ereignis. 
ba) Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versiche-

rungsschein angegebenen Zweck als aus-
schließlich privat genutztes Wohnmobil/ 
Wohnwagen verwendet werden. 

bb) Das Fahrzeug darf nur von einem berechtig-
ten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter 
Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten ge-
braucht. Außerdem darf der Versicherungs-
nehmer, der Halter oder der Eigentümer des 
Fahrzeugs es nicht wissentlich ermöglichen, 
dass das Fahrzeug von einem unberechtigten 
Fahrer gebraucht wird. 

bc) Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug 
auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit 
der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. 
Außerdem darf der Versicherungsnehmer, 
der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug 
nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der 
nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

bd) Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, 
wenn der Fahrer durch alkoholische Getränke 
oder andere berauschende Mittel nicht in der 
Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Au-
ßerdem darf der Versicherungsnehmer, der 
Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs 
dieses nicht von einem Fahrer fahren lassen, 
der durch alkoholische Getränke oder andere 
berauschende Mittel nicht in der Lage ist, das 
Fahrzeug sicher zu führen. 

be) Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstal-
tungen und den dazugehörigen Übungsfahr-
ten verwendet werden, bei denen es auf die 
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit an-
kommt. 

c) Der Unfall gilt nur versichert, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine der unter ba) bis be) genannten 
Pflichten nicht vorsätzlich oder fahrlässig verletzt.  

Abweichend von dieser Regelung bleibt der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet, soweit die Pflichtverletzung 
weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für 
den Umfang seiner Leistungspflicht ursächlich ist. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Pflicht arglistig verletzt. 

 
2.  Nicht versicherte Schäden 

Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden 
aufgrund eines Brems- oder Betriebsvorgangs oder rei-
ne Bruchschäden, wie z.B. aufgrund eines Verrutschens 
der Ladung. 

 
 
§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, 

Versicherungsort 

1.  Beschreibung des Versicherungsumfangs 
Versichert ist der mitgeführte Inhalt (Hausrat) des 
Versicherungsnehmers und der mit ihm reisenden 
Personen oder der Ehepartner (auch eingetragener 
Lebenspartner oder Lebensgefährte in häuslicher 
Gemeinschaft) des Versicherungsnehmers und deren 
Verwandte 1. Grades (auch Geschwister) und deren 
(Ehe-)Partner in dem im Versicherungsschein be-
zeichneten, ausschließlich privat genutzten Fahrzeug, 
das weder als Selbstfahrer-Vermiet- oder Mietfahr-
zeug zugelassen ist noch als solches genutzt wird. 

Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmit-
telbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem 
Wohnmobil/Wohnwagen (incl. Vorzelt (auch Dachzelt) 
entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammen-
hang mit diesem Vorgang zerstört oder beschädigt wird 
oder abhandenkommt, ist versichert. 

2. Definitionen 
Zum Inhalt gehören die nachstehend aufgeführten 
und von den in Nr. 1 genannten Personen mitgeführ-
ten Haushaltsgegenstände, die der privaten Nutzung 
(Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen: 

2.1 persönliches Reisegepäck und sonstige Gegenstände 
des persönlichen Bedarfs; 

2.2 Haushaltszubehör (ausschließlich loses, nicht fest 
eingebautes Inventar); 

2.3 Rundfunk-, Phono-, Video-, DVD-, Blue Ray- und Fern-
sehgeräte aller Art (auch Player und Recorder) einschl. 
Zubehör wie Antennen (auch nicht fest eingebaute), 
Foto-, Film- und Videokameras; 

2.4 Bargeld, Wertsachen, geladene Beträge auf Chipkarten, 
Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Münzen und Me-
daillen, sowie Sachen aus Gold und Platin; 

2.5 Computer aller Art (einschließlich Drucker, Scanner, 
Modem, Laptops, Notebooks und Handhelds sowie alle 
anderen mobilen Geräte), Funk-, Fax und Telekommu-
nikationsanlagen und -geräte aller Art einschließlich 
Zubehör zu allen aufgeführten Geräten; 

2.6 Mobiltelefone (Handys einschließlich Smartphones 
aller Art) einschl. Zubehör; 

2.7 Fahrräder und sonstige Sportgeräte; außen am Wohn-
mobil/Wohnwagen befestigte Fahrräder und sonstige 
Sportgeräte müssen mit einem Sicherheits-Bügel-
schloss, einem Panzerkabelschloss oder einem gleich-
wertigen Schloss gegen die einfache Wegnahme gesi-
chert sein; 

2.8 Krankenfahrstühle und Spielfahrzeuge – auch selbst-
fahrende – soweit diese nicht versicherungspflichtig 
sind; 

2.9 Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote sowie Surfge-
räte (ohne Motoren); 

2.10 Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flug-
drachen; 

2.11 versicherte Sachen (mit Ausnahme der Ziffern 2.3 bis 
2.6), die in verschlossenen Dach- oder Heckboxen mit-
geführt werden. 

2.12 Entschädigungsgrenzen 
Die Entschädigung für Bargeld, Wertsachen, geladene 
Beträge auf Chipkarten, Schmucksachen, Edelsteine, 
Perlen, Münzen und Medaillen, sowie Sachen aus Gold 
und Platin ist auf maximal 10 % die im Versicherungs-
schein genannte Summe begrenzt. (Der Betrag wird 
nicht zur Versicherungssumme addiert). Bitte beach-
ten Sie auch die Leistungseinschränkung § 6 Nr. 3 f). 

 
3.  Nicht versicherte Sachen 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind:  
a)  Lebens- und Genussmittel; 
b)  Sparbücher,  Urkunden und Dokumente aller Art 

mit Ausnahme von Reisepass, Personalausweis, 
Führer- und Fahrzeugschein; 

c)  Sammlungen, Schusswaffen und Gegenstände aus 
Edelmetall, Kunstgegenstände, Pelze, echte Tep-
piche sowie Antiquitäten; 

d) Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge (außer den un-
ter Ziffer 2.7 bis 2.10 genannten), sowie Außen-
bordmotoren; 

e)  Fahrzeugteile und -zubehör, die im Rahmen der 
Kaskoversicherung des Wohnmobils/Wohnwa-
gens mitversichert gelten. 
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f) Die nachfolgenden Sachen im Vorzelt (auch Dach-
zelt) oder auf der selbstgenutzten Parzelle außer-
halb des versicherten Wohnmobiles/Wohnwagens: 
Elektronische Geräte, Bargeld, Wertsachen, gela-
dene Beträge auf Chipkarten, Schmucksachen, 
Edelsteine, Perlen, Münzen und Medaillen, sowie 
Sachen aus Gold und Platin die außerhalb des ver-
schlossenen Wohnmobils/Wohnwagens aufbe-
wahrt werden. 

 
4.  Versicherungsort 

Versicherungsort ist das im Versicherungsschein be-
zeichnete Wohnmobil/Wohnwagen, solange es sich in 
den geographischen Grenzen Europas, den außereuro-
päischen Ländern der Europäischen Union, Marokko, 
Tunesien oder dem asiatischen Teil der Türkei oder bei 
Fährfahrten zwischen diesen Ländern befindet. 

 
 
§ 7 Versicherungswert, Versicherungssumme, 

Anpassung der Prämie 

1.  Versicherungswert 
Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Ent-
schädigungsberechnung. 
a) Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungs-

wert von Sachen gleicher Art und Güte in neuwer-
tigem Zustand (Neuwert). 

b) Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten 
Haushalt nicht mehr zu verwenden, so ist der Ver-
sicherungswert der für den Versicherungsnehmer 
erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert). 

d) Soweit die Entschädigung einzelner Positionen auf 
bestimmte Beträge begrenzt (Entschädigungs-
grenzen siehe Verweis) ist, werden bei der Ermitt-
lung des Versicherungswertes höchstens diese Be-
träge berücksichtigt. 

 
2.  Versicherungssumme 

Als Versicherungssumme steht der im Versicherungs-
schein genannte Betrag zur Verfügung. 

 
3. Neukalkulation/Prämienanpassungsklausel 

Der Versicherer kann die Prämie für bestehende Versi-
cherungsverträge, auch soweit sie für erweiterten Ver-
sicherungsschutz vereinbart ist (Prämiensatz), mit Wir-
kung von Beginn der Nächsten Versicherungsperiode 
an erhöhen. Dabei darf der geänderte Prämiensatz den 
im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifprämiensatz 
nicht übersteigen. Der Versicherungsnehmer kann den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats, nach-
dem ihm die Mitteilung über die Erhöhung der Prämie 
zugegangen ist, durch Erklärung in Textform kündigen. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absen-
dung. 

 
 
§ 8 Fahrzeugwechsel 

1.  Wechsel des Wohnmobils/Wohnwagens 
Wechselt der Versicherungsnehmer das Fahrzeug, geht 
der Versicherungsschutz auf das neue ausschließlich 
privat genutzte Wohnmobil/Wohnwagen über. 

 
2.  Anzeige des Fahrzeugwechsels 

Der Fahrzeugwechsel ist vom Versicherungsnehmer 
unverzüglich unter Angabe des neuen amtlichen Kenn-
zeichens beim Versicherer anzuzeigen. Bei unterlasse-
ner Anzeige, endet der Vertrag automatisch einen Mo-
nat nachdem die Anzeige hätte erfolgen können.   

§ 9 Entschädigungsberechnung, Unter-
versicherung 

1.  Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 
a) zerstörten oder abhandengekommenen Sachen 

der Versicherungswert (siehe § 7 Nr. 1) bei Eintritt 
des Versicherungsfalles. Kann der Wert einer Sa-
che nicht durch Anschaffungsbelege nachgewie-
sen werden, erfolgt eine Kürzung um 50 %. 

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüg-
lich einer durch die Reparatur nicht auszuglei-
chenden Wertminderung, höchstens jedoch der 
Versicherungswert (siehe § 7 Nr. 1) bei Eintritt des 
Versicherungsfalles. 

c) Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit 
einer Sache nicht beeinträchtigt und ist dem Versi-
cherungsnehmer die Nutzung ohne Reparatur zu-
mutbar (so genannter Schönheitsschaden), so ist 
die Beeinträchtigung durch Zahlung des Betrags 
auszugleichen, der dem Minderwert entspricht. 

 
2.  Restwerte 

Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet. 
 
3. Mehrwertsteuer 

Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn und inso-
weit der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsbe-
rechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat. 

 
4.  Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung 

Die Entschädigung für versicherte Sachen ist je Versi-
cherungsfall auf die vereinbarte Versicherungssumme 
(siehe § 7 Nr. 2) begrenzt. 
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, 
die auf Weisung des Versicherers entstanden sind, 
werden unbegrenzt ersetzt. 

 
5.  Keine Anrechnung einer Unterversicherung 

Der Versicherungsschutz gilt auf erstes Risiko, d.h. auf 
die Anrechnung einer Unterversicherung wird verzichtet. 

 
 
§ 10 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1.  Fälligkeit der Entschädigung 
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grund und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer 
kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Be-
trag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach La-
ge der Sache mindestens zu zahlen ist. 

 
2.  Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechts-grund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb 

eines Monats nach Meldung des Schadens geleis-
tet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jewei-
ligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und 
höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädi-
gung fällig. 
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3.  Hemmung 
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist 
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge 
Verschuldens des  Versicherungsnehmers die Entschä-
digung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

 
4.  Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versi-

cherungsnehmers bestehen; 
b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 

gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Re-
präsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfal-
les noch läuft. 

 
 
§ 11 Wieder herbeigeschaffte Sachen 

1.  Anzeigepflicht 
Wird der Verbleib ermittelt, hat der Versicherungs-
nehmer oder der Versicherer dies nach Kenntniserlan-
gung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform 
anzuzeigen. 

 
2. Rückabwicklung bei Besitznahme abhandengekom-

mener Sachen 
a) Die Besitznahme abhandengekommener Sachen 

im Sinne dieser Regelung ist die Rückerlangung 
des Besitzes durch eine der beiden Vertragspartei-
en oder die Möglichkeit, sich den Besitz zu be-
schaffen. 
aa) Wurde von den abhandengekommenen Sa-

chen Besitz erlangt und besteht Anspruch auf 
eine Entschädigung zum Versicherungswert 
bzw. kam es bereits zur Auszahlung, so be-
steht für den Versicherungsnehmer ein Wahl-
recht von zwei Wochen ab Zugang der Anzeige 
(siehe Nr. 1) zwischen der Inanspruchnahme 
der Entschädigungsleistung und der Rück-
nahme der versicherten Sachen. Wählt er die 
Entschädigungsleistung, hat er Zug um Zug 
die abhandengekommenen versicherten Sa-

chen dem Versicherer auszuhändigen bzw. zu 
überlassen und diesem das Eigentum an den 
versicherten Sachen zu verschaffen. Wählt er 
die Rücknahme der versicherten Sachen, hat 
er Zug um Zug die Entschädigungs-leistung 
zurückzuzahlen bzw. auf diese zu verzichten. 
Nach Ablauf der oben genannten Frist von 
zwei Wochen geht das Wahlrecht auf den Ver-
sicherer über. 

ab) Hat der Versicherungsnehmer von den ab-
handen gekommenen Sachen Besitz erlangt, 
nachdem eine Entschädigungsleistung zur 
Auszahlung kam, die unter dem Versiche-
rungswert liegt, ist der Versicherungsnehmer 
verpflichtet, die Entschädigungsleistung zu-
rückzuzahlen. Kommt er dieser Verpflichtung 
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Aufforderung des Versicherers in Textform 
nach, so hat der Versicherungsnehmer im Ein-
vernehmen mit dem Versicherer die Sachen 
meistbietend verkaufen zu lassen. Von dem 
Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der 
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm 
geleisteten Entschädigung entspricht. Hat der 
Versicherer von der abhandengekommenen 
Sache Besitz erlangt, so hat er die Sache Zug 
um Zug gegen Rückzahlung der Entschädi-
gung dem Versicherungsnehmer zurückzuge-
ben. Ist die Rückzahlung der Entschädigung 
dem Versicherungsnehmer nicht möglich, so 
hat der Versicherer die Sache im Namen des 
Versicherungsnehmers meistbietend verkau-
fen zu lassen. Der Versicherer darf sich ent-
sprechend seinem Anteil an der Entschädi-
gung aus dem Erlös befriedigen.  

b) Wurde von abhandengekommenen Sachen Besitz 
erlangt und waren diese zu diesem Zeitpunkt be-
schädigt, kann im Rahmen der Rückabwicklung 
nach a) Entschädigung in Höhe der notwendigen 
Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfal-
les von der Vertragspartei verlangt bzw. einbehal-
ten werden, bei der die abhandengekommene Sa-
che verbleibt. 
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Teil B 
Vertragsgrundlagen zur Camper-Inhaltsschutz-Versicherung 
 
§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers 

oder seines Vertreters 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat und die für dessen Ent-
schluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbar-
ten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzei-
ge verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber 
vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fra-
gen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Ver-
tragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungs-
nehmer unverschuldeten Pflichtverletzung wer-
den die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prä-
mie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Ver-
sicherer die Gefahrabsicherung für den nicht an-
gezeigten Umstand aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mittei-
lung der Vertragsänderung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsneh-
mers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers aus-
geschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 

nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu glei-
chen oder anderen Bedingungen abgeschlossen 
hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-
les noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet. 

c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen, es sei denn, 
der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder an-
deren Bedingungen abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
(a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind 
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den 
nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die un-
richtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt. 

 
3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt 
(2 b) oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer in-
nerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und 
dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere 
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis er-
langt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht 
begründen. 
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4. Rechtsfolgenhinweis 
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt 
(2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Ver-
letzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

 
5. Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung 
von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des 
Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versi-
cherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 
worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter 
noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a), 
zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) erlöschen 
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Die 
Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 
 
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes,  

Fälligkeit, Zahlung verspäteter Zahlungen 
oder Nichtzahlungen des Erst- oder Einmal-
prämie 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung 
des Beitrags rechtzeitig erfolgt. 

 
2. Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie 

Die Erst oder Einmalprämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufsrechts – unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu 
zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige 
Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich 
nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zah-
lung bewirkt ist. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Ver-
sicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen 
ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens ei-
nen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu 
zahlen. 
Bei Vereinbarung einer unterjährigen Zahlungsweise 
gilt die erste Rate als erste Prämie. 

 
3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem 
nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, 
so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, so-
lange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
4. Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmali-
ge Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fäl-

ligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen 
vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prä-
mie aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der 
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. 

 
 
§ 3 Dauer und Ende des Vertrages 

1. Dauer 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen. 

 
2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Mona-
te vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
eine Kündigung zugegangen ist. 

 
3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr 
als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes da-
rauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von 
drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekündigt 
werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugehen. 

 
4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-
det der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 
5. Wegfall des versicherten Fahrzeuges 

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos 
Kenntnis erlangt.  
Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die voll-
ständige und dauerhafte Auflösung des versicherten 
Inhalts aufgrund der Veräußerung des versicherten 
Wohnmobils/Wohnwagens ohne Ersatzbeschaffung. 
Ein Fahrzeugwechsel gilt nicht als Wegfall des versi-
cherten Interesses. 

 
6. Außerbetriebsetzung/Stilllegung 

Eine Außerbetriebsetzung des Wohnmobils/Wohn-
wagens berührt den Versicherungsschutz nicht, sofern 
das Fahrzeug in einem Einstellraum oder auf einem 
umfriedeten Abstellplatz (kein Dauercampingplatz) 
dauerhaft geparkt wird. Ein Einstellraum ist z.B. eine 
Garage. Ein Abstellplatz ist umfriedet, wenn er z.B. 
durch einen Zaun oder eine Hecke umschlossen ist. Es 
wird für die Inhaltsversicherung der volle Jahresbeitrag 
berechnet 

 
7. Saisonkennzeichen 

Versicherungsschutz für die Inhaltsversicherung be-
steht auch außerhalb der Saison, sofern das Fahrzeug 
in einem Einstellraum oder auf einem umfriedeten Ab-
stellplatz dauerhaft geparkt wird. Ein Einstellraum ist 
z.B. eine Garage. Ein Abstellplatz ist umfriedet, wenn er 
z.B. durch einen Zaun oder eine Hecke umschlossen ist. 
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Es wird für dieses Fahrzeug der volle Jahresbeitrag zur 
Inhaltsversicherung berechnet. 

 
 
§ 4 Folgeprämie 

1. Fälligkeit  
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeit-

punkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb 

des im Versicherungsschein oder in der Prämien-
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

 
2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen. 

 
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer 
bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie 
auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffor-
dern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung be-
stimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirk-
sam, wenn der Versicherer je Vertrag die rück-
ständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten 
im Einzelnen beziffert und außerdem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung 
hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mah-
nung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger 
Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in 
Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zah-
lungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Frist-
ablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer 
bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.  

 
4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf 
die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfrei-
heit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt. 

 
 
§ 5 Lastschrift 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ei-
ne oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einzie-
hungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der 

Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in 
Textform zu kündigen. 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die 
ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu 
übermitteln. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versi-
cherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

 
 
§ 6 Unterjährige Zahlungsweise 

Ist unterjährige Zahlungsweise vereinbart, so gelten die 
ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungs-
terminen als gestundet. 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungs-
periode werden sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug 
gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 

 
 
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsver-

hältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode 
steht dem Versicherer für diese Versicherungspe-
riode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung weg, steht dem Versicherer die 
Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, 
wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

 
2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 

Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, sei-

ne Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass 
der Versicherer in der Belehrung über das Wider-
rufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs 
und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der 
Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist 
beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der 
Versicherer zusätzlich die für das erste Versiche-
rungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch ge-
nommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der Versicherungs-
nehmer Gefahrumstände, nach denen der Versi-
cherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt 
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer 
die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil die einmalige oder 
die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden 
ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfech-
tung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis 
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zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung 
der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Inte-
resse bei Beginn der Versicherung nicht besteht 
oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein an-
deres künftiges Interesse genommen ist, nicht 
entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine ange-
messene Geschäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehen-
des Interesse in der Absicht versichert, sich da-
durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versiche-
rer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
 
§ 8 Obliegenheiten 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der 

Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu erfüllen hat, sind: 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördli-

chen sowie vertraglich vereinbarten Sicher-
heitsvorschriften, 

ab) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich ver-
einbarten Obliegenheiten. 

ac) die im Verkehr erforderliche Sorgfalt, insbe-
sondere beim Verlassen des Ortes, an dem 
das Kraftfahrzeug abgestellt wurde (z.B. Ab-
schließen des Fahrzeuges, Verstauen der Ge-
genstände und Verschließen des Vorzeltes 
(z.B. Reißverschluss bzw. Knöpfe oder Türen). 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder 
grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt 
des Versicherungsfalles gegenüber dem Versiche-
rer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer inner-
halb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 

Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig 
verletzt hat. 

 
2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Ein-

tritt des Versicherungsfalles 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und 

Minderung des Schadens zu sorgen; 
ab) dem Versicherer den Schadeneintritt, nach-

dem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unver-
züglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch 
– anzuzeigen; 

ac) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung – ggf. auch mündlich 
oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten; 

ad) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung, soweit für ihn zumut-
bar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 
unterschiedliche Weisungen, hat der Versi-
cherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln; 

ae) Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum unverzüglich der Polizei anzu-
zeigen; 

af) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich 
ein Verzeichnis der abhandengekommenen 
Sachen einzureichen; 

ag) das Schadenbild soweit es zumutbar ist so 
lange unverändert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschädigten Sachen durch 
den Versicherer freigegeben worden sind. 
Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentie-
ren (z.B. durch Fotos) und die beschädigten 
Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren; 

ah) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich 
jede Auskunft – auf Verlangen in Textform – 
zu erteilen, die zur Feststellung des Versiche-
rungsfalles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht des Versicherers erforderlich ist, 
sowie jede Untersuchung über Ursache und 
Höhe des Schadens und über den Umfang der 
Entschädigungspflicht zu gestatten; 

ai) vom Versicherer angeforderte Belege beizu-
bringen, deren Beschaffung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfül-
len – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 

 
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegen-
heit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. 
Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsver-
letzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Ein-
tritt des Versicherungsfalles bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Ver-
sicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
 
§ 9 Gefahrerhöhung 

1. Begriff der Gefahrerhöhung 
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 

der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verän-
dert werden, dass der Eintritt des Versicherungs-
falles oder eine Vergrößerung des Schadens oder 
die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Ver-
sicherers wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber 
nicht nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand ändert, nach dem der Versicherer 
vor Vertragsschluss gefragt hat.  
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c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn 
sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll. 

 
2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 
Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustim-
mung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vor-
nehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, 
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder ge-
stattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr 
Kenntnis erlangt hat. 

 
3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versi-

cherer 
a) Kündigungsrecht des Versicherers 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung nach Nr. 2a), kann der Versicherer den 
Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versi-
cherungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, 
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.  
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prä-
mie verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhö-
hung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mit-
teilung des Versicherers ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versiche-
rer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. 

 
4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht 
innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers 
von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn 
der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefah-
rerhöhung bestanden hat. 

 
5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versiche-
rungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Pflichten nach Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt 

hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese 
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kür-
zen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist 
der Versicherer für einen Versicherungsfall, der 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
tritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vor-
sätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsneh-
mer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) 
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht 
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm 
die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, be-
kannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen, 
ca) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, 

dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für 
den Eintritt des Versicherungsfalles oder den 
Umfang der Leistungspflicht war oder 

cb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen und eine Kündigung 
nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab 
dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine sei-
nen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 
erhöhte Prämie verlangt. 

 
 
§ 10 Überversicherung 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des 
versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl 
der Versicherer als auch der Versicherungsneh-
mer verlangen, dass zur Beseitigung der Überver-
sicherung die Versicherungssumme mit sofortiger 
Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herab-
setzungsverlangens ist für die Höhe der Prämie 
der Betrag maßgebend, den der Versicherer be-
rechnet haben würde, wenn der Vertrag von vorn-
herein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden 
wäre. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht 
die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen 
Kenntnis erlangt. 

 
 
§ 11 Mehrere Versicherer 

1. Anzeigepflicht 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer die andere Versicherung unverzüglich mitzutei-
len. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und 
die Versicherungssumme anzugeben. 

 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
(siehe Nr.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Ver-
sicherer unter den in Abschnitt E § 8 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
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ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt 
nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung 
erlangt hat. 

 
3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

Andere Versicherungsverträge die gleiche Risiken ab-
decken haben Vorrang. Nur dann, wenn aus anderwei-
tigen Verträgen keine oder nur eine teilweise Leistung 
erbracht wird, setzt die vereinbarte Leistung aus die-
sem Vertrag ein (Subsidiärdeckung). 

 
 
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsver-
trag im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten 
(Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus 
diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer 
und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, 
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

 
2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung 
an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, 
dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt 
hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädi-
gung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
verlangen. 

 
3. Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, 
sind bei der Versicherung für fremde Rechnung 
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag In-
teressen des Versicherungsnehmers und des Ver-
sicherten umfasst, muss sich der Versicherungs-
nehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, 
wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht 
an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige 
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers 
nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es da-
gegen an, wenn der Versicherungsnehmer den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlos-
sen und den Versicherer nicht darüber informiert 
hat. 

 
 
§ 13 Kosten für die Abwendung, Minderung und 

Ermittlung des Schadens 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, 

die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Ver-
sicherungsfalles den Umständen nach zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz 
nach a) entsprechend kürzen. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige 
Entschädigung betragen zusammen höchstens die 
Versicherungssumme je vereinbarter Position; 

dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind. 

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistun-
gen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die 
im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung ver-
pflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentli-
chen Interesse erbracht werden. 

 
2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe 
die Kosten für die Ermittlung und Feststellung ei-
nes von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern die-
se den Umständen nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachver-
ständigen oder Beistand hinzu, so werden diese 
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver-
traglich verpflichtet ist oder vom Versicherer auf-
gefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu 
kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 
entsprechend kürzen. 

 
 
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden 
ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Rich-
tet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang 
nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Per-
son hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

 
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch 
oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Frist-
vorschriften zu wahren und nach Übergang des Ersatz-
anspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit 
vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit 
nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahr-
lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 

 
 
§ 15 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungs-

fall 

1. Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede 
der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündi-
gen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. Sie 
muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Mo-
nat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädi-
gung zugegangen sein. 

 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestim-
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men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird. 

 
3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam. 

 
 
§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen 

Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles 
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versiche-

rungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer 
von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechts-
kräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die 
vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als be-
wiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden 
grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-

falles 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglis-
tig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der 
Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu 
täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungs-
nehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches fest-
gestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als 
bewiesen. 

 
3. Genehmigte und nicht genehmigte Rennen 

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei 
Beteiligung an behördlich genehmigten sowie an nicht 
genehmigten kraftfahrtsportlichen Veranstaltungen, 
bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwin-
digkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazuge-
hörige Übungsfahrten. 

 
 
§ 17 Anzeigen/Willenserklärungen 

1. Form 
Soweit gesetzlich keine Textform verlangt ist und so-
weit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt 
ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärun-
gen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis be-
treffen und die unmittelbar gegenüber dem Versiche-
rer erfolgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers gerichtet werden. Die gesetzli-
chen Regelungen über den Zugang von Erklärungen 
und Anzeigen bleiben unberührt. 

 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines einge-

schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem 
Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Brie-
fes als zugegangen. 

 
3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-

lassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter 
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, 
finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend An-
wendung. 

 
 
§ 18 Maklervollmacht 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist 
bevollmächtigt, Anzeigen und Willenserklärungen des 
Versicherungsnehmers entgegenzunehmen. Er ist 
durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüg-
lich an den Versicherer weiterzuleiten. 

 
 
§ 19 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und 
das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

 
 
§ 20 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjäh-
ren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 
von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung 
des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, so-
weit dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 

 
 
§ 21 Gerichtsstand 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsstän-
den der Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungs-
nehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat. 

 
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungs-
nehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, 
in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  
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§ 22 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 
§ 23 Künftige Bedingungsverbesserungen 

Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedin-
gungen oder Zusatzbedingungen ausschließlich zum 
Vorteil des Versicherungsnehmers und ohne Mehrbei-
trag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit so-
fortiger Wirkung auch für diesen Vertrag. 

 
 

§ 24 Sanktionsklausel  

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbe-
stimmungen – Versicherungsschutz nur, soweit und so-
lange dem keine auf die Vertragsparteien direkt an-
wendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.  
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos, der Vereinigten Staaten 
von Amerika, soweit dem nicht europäische oder deut-
sche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 
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Datenschutzhinweise der Interlloyd Versicherungs-AG 
 
 
Information zur Verwendung Ihrer Daten 
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die Interlloyd Versicherungs-AG und 
die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Diese 
Informationen gelten auch für die versicherte Person. Wenn die versi-
cherte Person nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, wird der Versi-
cherungsnehmer diese Information der versicherten Person wei-
tergeben. 
 
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an 
wen kann ich mich wenden?  
Interlloyd Versicherungs-AG 
ARAG-Platz 1 
40472 Düsseldorf 
Telefon: 0211 963 07 
Fax: 0211 963 3033 
E-Mail-Adresse: service@interlloyd.de 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. 
Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail 
unter: Datenschutz@interlloyd.de 
 
Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zwecke der Verarbeitung) 
und auf Basis welcher Rechtsgrundlagen?  
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutz-
gesetzes neue Fassung (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten 
Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Zudem verarbeiten wir – soweit für die 
Erbringung unserer Dienstleistung erforderlich – personenbezogene 
Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Presse, Inter-
net, Handels- und Vereinsregister) zulässigerweise gewinnen oder 
die uns von anderen Unternehmen des ARAG Konzerns oder von 
sonstigen Dritten (z.B. Schuldnerverzeichnis, Melderegister) berech-
tigt übermittelt werden. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen 
auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen 
Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die 
oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. 
Diese können Sie im Internet unter: www.interlloyd.de/datenschutz 
abrufen.  
 
Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die 
von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages 
und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Im Zuge 
der Tarifgestaltung haben wir anhand von mathematisch-statistisch 
anerkannten und bewährten Verfahren Tarifgruppen gebildet. Hierzu 
wurden beispielsweise folgende Informationen herangezogen (Arbeit-
nehmerstatus, Geburtsdatum, PLZ). Kommt der Versicherungsvertrag 
zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertrags-
verhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben 
zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versi-
cherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.  
 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungs-
vertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten nicht möglich.  
Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, wie z.B. für die 
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben.  
Die Daten aller mit der Interlloyd Versicherungs-AG bestehenden 
Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbezie-
hung. Beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpas-
sung, -ergänzung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende 
Auskunftserteilungen. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen 
personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke 
ist Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO. Soweit dafür besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten (z.B. Ihre Gesundheitsdaten in der Unfallversiche-
rung) erforderlich sind, holen wir in der Regel Ihre Einwilligung nach 
Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DS-GVO ein. Erstellen wir Statistiken mit 
diesen Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) 
DS-GVO i. V. m. § 27 BDSG. 
 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns 
oder von Dritten zu wahren Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein zur: 
− Risiko und Geschäftssteuerung 
− Optimierung unserer Geschäftsprozesse 
− Weiterentwicklung von Prozessen, Dienstleistungen und Produkten 
− Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere 

Produkte der Unternehmen des ARAG-Konzerns und deren Koope-
rationspartner sowie für Markt- und Meinungsforschung 

− Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen 
wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten können  

− Klärung von möglichen Mehrfach- und Nebenversicherungen. Hier-
zu nehmen wir Kontakt mit den uns von Ihnen oder Dritten (z.B. Vor-
versicherer, Lebenspartner, Kundenbetreuer, etc.) mitgeteilten Ver-
sicherern auf 

− Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei Strei-
tigkeiten 

− Gewährleistung der Haus-, Anlagen- und IT-Sicherheit sowie des 
IT-Betriebs  

− Videoüberwachung zur Wahrung des Hausrechts. 
Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten 
oder unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tungen dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen 
i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO. 
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genann-
ten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen darüber u.a. auf www.interlloyd.de/datenschutz 
zuvor informieren. 
 
An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten 
weiter? 
Rückversicherer:  
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versi-
cherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich 
sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer 
zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko 
oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es mög-
lich, dass der Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner 
besonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie 
bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermit-
teln Ihre Daten an den Rückversicherer nur soweit dies für die Erfül-
lung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist bzw. 
im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen 
Umfang. 
 
Beteiligte Gesellschaften: 
Für die Übernahme von Versicherungsrisiken kann es erforderlich 
sein, dass wir eine oder mehrere weitere Versicherungsgesellschaften 
(Beteiligte Gesellschaften) an Risiken beteiligen müssen. 
Die beteiligten Gesellschaften nutzen Ihre Vertrags- und Schadenda-
ten dann ebenfalls zur Risikoprüfung- und Bewertung, sowie zur 
Schadenabwicklung. 
 
Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Ver-
mittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss 
und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- 
und Schadendaten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese 
Daten an die Sie persönlich betreuenden Vermittler und betreuende 
Geschäftsstelle, soweit diese die Informationen zu Ihrer Betreuung 
und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsan-
gelegenheiten benötigen. 
 
Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in 
der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren 
Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur 
zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen 
Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und 
Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein 

http://www.interlloyd.de/datenschutz
http://www.interlloyd.de/datenschutz
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Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleis-
terliste finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 
Datenverarbeitung teilnehmen.  
 
Externe Auftragsverarbeiter und Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzli-
chen Pflichten sowie zur Wahrnehmung unserer eigenen berechtigen 
Interessen zum Teil externer Auftragsverarbeiter und Dienstleister. 
Die Microsoft Ireland Operations Limited stellt uns im Rahmen einer 
Auftragsverarbeitung insbesondere die Microsoftprodukte Windows, 
Office 365 und Azure zur Verfügung. Hierbei ist eine Datenspeiche-
rung auf Servern in Europa vertraglich vereinbart.  
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleis-
ter, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen beste-
hen, können Sie der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen 
Version auf unserer Internetseite unter: www.interlloyd.de/datenschutz 
entnehmen. 
 
Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbe-
hörden oder Strafverfolgungsbehörden). 
 
Wie lange speichern wir Ihre Daten? 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt wer-
den, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht 
werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu drei-
ßig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, 
soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- 
und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem 
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 
Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren. 
 
Welche Rechte haben Sie? 
Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung 
Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Her-
ausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturier-
ten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  
 
Soweit Sie uns eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO zur 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke 
erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis 
Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit, 
unter der o.g. Anschrift, widerrufen werden. Dies gilt auch für den 
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DS-
GVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. 
Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der 
bis zum Widerruf verarbeiteten Daten.  
 
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde ist:  
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nord-
rhein-Westfalen 
Postfach 200444  
40102 Düsseldorf 
Telefon: 0211 38424-0 
Fax: 0211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 
Widerspruchsrecht  
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.  
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Daten-
verarbeitung sprechen. 
 

Wofür wird das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der 
Versicherungswirtschaft genutzt?  
Die Versicherungswirtschaft nutzt das HIS der informa HIS GmbH zur 
Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachver-
haltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei der Bekämpfung 
von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter 
personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. Nähere Infor-
mationen dazu entnehmen Sie bitte der „Information über den Da-
tenaustausch mit der informa HIS GmbH auf Grundlage der Arti-
kel 13 und 14 DSGVO“ die als separate Anlage beigefügt ist. Sollten 
wir Ihre Daten im Fall von erhöhten Risiken in das HIS einmelden, 
werden Sie in jedem Fall hierüber von uns benachrichtigt.  
 
Wann und warum erfolgt ein Datenaustausch mit Ihrem 
früheren Versicherer?  
Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z.B. zur 
Mitnahme schadenfreier Zeiten in der Gebäudeversicherung bzw. 
Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls) überprüfen und bei 
Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein 
Austausch von personenbezogenen Daten mit dem von Ihnen im 
Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen.  
 
Holen wir Bonitätsauskünfte zu Ihrer Person ein?  
Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig 
ist, nutzen wir Informationen aus dem Handelsregister, dem Schuld-
nerverzeichnis und dem Verzeichnis über private Insolvenzen zur 
Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens. Sie befreien die 
Interlloyd insoweit vom Berufsgeheimnis (Geheimhaltungspflicht 
nach § 203 Strafgesetzbuch). 
 
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggf. Geburtsdatum) 
zum Zweck der Bonitätsprüfung an die infoscore Consumer Data 
GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. Rechtsgrundlagen dieser 
Übermittlungen ist Artikel 6 Absatz 1 f) der DSGVO. Übermittlungen 
auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unterneh-
mens oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grund-
rechte und Grundfreiheiten betroffener Personen, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.  
 
Übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten in ein 
Drittland? 
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die 
Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission 
ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere 
angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unterneh-
mensinterne Datenschutzvorschriften, EU-Standardvertragsklau-
seln) vorhanden sind. Detaillierte Information dazu sowie über das 
Datenschutzniveau bei unseren Dienstleistern können Sie hier: 
www.interlloyd.de/datenschutz abrufen oder unter den oben ge-
nannten Kontaktinformationen anfordern. 
 
Finden automatisierte Einzelfallentscheidungen statt?  
Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstel-
lung befragen, entscheiden wir vollautomatisiert etwa über das Zu-
standekommen des Vertrages, mögliche Risikoausschlüsse oder über 
die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versicherungsprämie.  
 
Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall, der zu Ihrem Vertrag 
gespeicherten Daten sowie ggf. von Dritten hierzu erhaltenen Infor-
mationen entscheiden wir vollautomatisiert über unsere Leistungs-
pflicht. Die vollautomatisierten Entscheidungen beruhen auf vom 
Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur Gewichtung der Infor-
mationen. Die Regeln richten sich nach versicherungsmathemati-
schen Kriterien und Kalkulationen. Beispielsweise erfolgt bei der 
Antragsstellung die Berechnung und Bewertung auf Basis Ihrer An-
gaben im Versicherungsantrag. Im Rahmen der Leistungsbearbei-
tung werden versicherte und nicht versicherte Sachverhalte geprüft.  
 
Soweit wir automatisierte Einzelfallentscheidungen in den vorherig 
beschriebenen Fällen durchführen, haben Sie das Recht auf Erwir-
kung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf 
Darlegung des eigenen Standpunkts und Anfechtung der Entschei-
dung. Dieses Recht besteht nicht, wenn Ihrem Begehren vollumfäng-
lich stattgegeben wurde. 
 

 

http://www.interlloyd.de/datenschutz
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Information über den Datenaustausch mit der informa HIS 
GmbH auf Grundlage der Artikel 13 und 14 DSGVO 
 
Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir bei Abschluss 
eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Schadenbearbei-
tung Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten 
oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) an die infor-
ma HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage). Die informa HIS GmbH 
überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem 
Versicherungsobjekt im „Hinweis- und Informationssystem der Versi-
cherungswirtschaft“ (HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein 
erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in einem Versicherungsfall 
hindeuten können. Solche Informationen können nur aufgrund einer 
früheren Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vor-
liegen (HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem einmeldenden 
Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, 
die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, werden 
von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungsun-
ternehmen, übermittelt. 
 
Nähere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: 
www.informa-his.de 
 
Zwecke der Datenverarbeitung der informa HIS GmbH 
Die informa HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortli-
che das Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirt-
schaft. Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versi-
cherungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versicherungsanträgen und 
-schäden zu unterstützen. Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben 
zu erhöhten Risiken oder um Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkei-
ten (z. B. Mehrfachabrechnung eines Versicherungsschadens bei ver-
schiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten können. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die informa HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Dies ist zulässig, soweit die 
Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verant-
wortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interes-
sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die 
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.  
Die informa HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen über den 
Abschluss eines Versicherungsvertrages oder über die Regulierung von 
Schäden. Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Infor-
mationen für die diesbezügliche Entscheidungsfindung zur Verfügung.  
 
Herkunft der Daten der informa HIS GmbH 
Die Daten im HIS stammen ausschließlich von Versicherungsunter-
nehmen, die diese in das HIS einmelden.  
 
Kategorien der personenbezogenen Daten 
Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines Versi-
cherungsunternehmens werden von der informa HIS GmbH – abhän-
gig von der Versicherungsart bzw. -sparte – die Daten der Anfrage oder 
Einmeldung mit den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Na-
me, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) bzw. 
Informationen zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebäu-
deinformationen) sowie das anfragende bzw. einmeldende Versiche-
rungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung durch ein 
Versicherungsunternehmen, über die Sie gegebenenfalls von diesem 
gesondert informiert werden, speichert die informa HIS GmbH erhöhte 
Risiken oder Auffälligkeiten, die auf Unregelmäßigkeiten hindeuten 
können, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet wurden. In 
der Versicherungssparte Leben können dies z. B. Informationen zu 
möglichen Erschwernissen (ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und 
Versicherungssumme/Rentenhöhe sein. Zu Fahrzeugen sind ggf. z. B. 
Totalschäden, fiktive Abrechnungen oder Auffälligkeiten bei einer 
früheren Schadenmeldung gespeichert. Gebäudebezogene Daten sind 
Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebäudeschäden. 
 
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Empfänger sind ausschließlich Versicherungsunternehmen mit Sitz 
in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermittlungsver-
fahren staatliche Ermittlungsbehörden. 
 
 

Dauer der Datenspeicherung 
Die informa HIS GmbH speichert Informationen über Personen gem. 
Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO nur für eine bestimmte Zeit. 
Angaben über HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren gelöscht. 
 
Für HIS-Einmeldungen gelten folgende Speicherfristen: 
∙ Personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) 

sowie Fahrzeug- und Gebäudedaten werden am Ende des vierten 
Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung gelöscht. Sofern in 
dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer Per-
son erfolgt, führt dies zur Verlängerung der Speicherung der per-
sonenbezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale 
Speicherdauer beträgt in diesen Fällen 10 Jahre. 

∙ Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zu-
stande gekommenen Verträgen am Ende des dritten Jahres nach 
der erstmaligen Speicherung gelöscht. 

 
Betroffenenrechte 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf 
Löschung sowie auf Einschränkung der Verarbeitung. Diese Rechte nach 
Art. 15 bis 18 DSGVO können gegenüber der informa HIS GmbH unter der 
unten genannten Adresse geltend gemacht werden. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, sich an die für die für die informa HIS GmbH 
zuständige Aufsichtsbehörde – Der Hessische Datenschutzbeauftragte, 
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden – zu wenden. Hinsichtlich 
der Meldung von Daten an das HIS, ist die für das Versicherungsunter-
nehmen zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zuständig. 
 
Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person erge-
ben, unter der unten genannten Adresse widersprochen werden.  
 
Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die informa HIS GmbH zu Ihrer 
Person, zu Ihrem Fahrzeug oder zu Ihrem Gebäude gespeichert hat und 
an wen welche Daten übermittelt worden sind, teilt Ihnen die informa 
HIS GmbH dies gerne mit. Sie können dort unentgeltlich eine sog. 
Selbstauskunft anfordern. Wir bitten Sie, zu berücksichtigen, dass die 
informa HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Gründen keinerlei 
telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung 
Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch durch 
Dritte zu vermeiden, benötigt die informa HIS GmbH folgende Angaben 
von Ihnen: 
∙ Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum 
∙ Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) 

sowie ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre 
∙ Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifü-

gung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder II. zum 
Nachweis der Haltereigenschaft erforderlich. 

∙ Bei Anfragen zum Gebäude ist die Beifügung des letzten Versiche-
rungsscheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, das 
das Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder 
Kaufvertrags) 

 
Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises (Vorder- 
und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der informa HIS GmbH die 
Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rückfragen. 
Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter: www.infoma-
HIS.de/selbstauskunft/ bei der informa HIS GmbH beantragen.  
 
Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten 
informa HIS GmbH 
Kreuzberger Ring 68 
65205 Wiesbaden 
Telefon: 0611 880870-0 
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der informa HIS GmbH ist 
zudem unter der o. a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per 
E-Mail unter folgender Adresse erreichbar: datenschutz@informa-his.de. 
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Übersicht der Dienstleister des ARAG Konzerns 
I. Konzerngesellschaften, die an gemeinsamen Datenverarbeitungsverfahren der Kundenstammdaten teilnehmen: 

1. ARAG SE 4. Vif GmbH 
2. ARAG Allgemeine Versicherungs-AG 5. Interlloyd Versicherungs-AG 
3. ARAG Krankenversicherungs-AG  

II. Dienstleister mit Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auftrags (Einzelbenennung): 

Auftraggebende Gesellschaft Dienstleister Zweck der Beauftragung Gesundheitsdaten 

Konzerngesellschaften (siehe I.) ARAG IT GmbH Betrieb gruppenweiter IT-Anwendungen 
Softwareentwicklung, IT-Sicherheit 

ja 

 ARAG Service Center GmbH Telefonischer Kundendienst, Assistance-Leistungen ja 

 Paragon Customer Communications 
Weingarten GmbH 

Druck und Versand ja 

  
Microsoft Ireland Operations Limited 

Insbesondere Bereitstellung der Microsoftprodukte Windows, 
Office 365 und Azure. Die Datenspeicherung erfolgt auf Ser-
vern in Europa 

 
ja 

außer 1. ARAG SE Betreuungs-, Verkaufsförderungs- und Steuerungsaktivitäten 
in den Vertriebswegen 

ja 

außer 1. ARAG SE Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern ja 

außer 1. ARAG SE Marktforschung, Marketing, Konzernrevision, Recht ja 

außer 1. ARAG SE Postbearbeitung, inkl. scannen der Eingangspost ja 

außer 3. ARAG SE Risikoprüfung, Abwicklung Rückversicherungsgeschäft ja 

außer 1. ARAG SE Zahlungsverkehr (Inkasso) Mahnverfahren außergerichtlich 
und gerichtlich 

ja 

1. + 2. Denkpark GmbH Bereitstellung einer digitalen Kommunikationsplattform nein 

außer 4. Rhenus Data Office GmbH Akten- & Datenträgervernichtung ja 

ARAG SE Swiss Post Solutions GmbH Leistungsbearbeitung nein 

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Actineo GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG SE Antrags- und Vertrags-Bearbeitung, Beschwerdemanagement ja 

 ARAG Service Center GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 Control€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

 DEKRA Claims Management GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 E+S Rückversicherung AG Antrags- und Leistungsbearbeitung ja 

 Europa Versicherung AG Leistungsbearbeitung ja 

 Property€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

ARAG Krankenversicherungs-AG Almeda GmbH Telefonischer Kundendienst Assistance-Leistungen ja 

 ARAG Service Center GmbH Telefonischer Kundendienst ja 

 AWP Service Deutschland GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 CAPITA Customer Service Germany 
GmbH 

Telefonischer Kundendienst ja 

 Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft e.V. 

Austausch von Meldesätzen mit Finanzbehörden nein 

 IBM Deutschland GmbH Korrektur und Erfassen von Daten ja 

 IMB Consult GmbH Medizinische Gutachten ja 

 MEDICPROOF GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 PASS IT-Consulting Dipl.-Ing.  
Rienecker GmbH & Co. KG 

Vertragsbearbeitung nein 

 PAV Card GmbH Produktion von Druckstücken nein 

Interlloyd Versicherungs-AG Actineo GmbH Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Dienstleistermanagement ja 

 ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Leistungsbearbeitung ja 

 ARAG Service Center GmbH Leistungsbearbeitung (Schutzbrief) ja 

 Control€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

 DEKRA Claims Management GmbH Leistungsbearbeitung ja 
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 E+S Rückversicherung AG Antrags- und Leistungsbearbeitung ja 

 Property€xpert GmbH Leistungsbearbeitung nein 

 
 

III. Kategorien von Dienstleistern, bei denen Datenverarbeitung kein Hauptgegenstand des Auftrages ist: 

Auftraggebende Gesellschaft Dienstleisterkategorie Zweck der Beauftragung Gesundheitsdaten 

Alle Konzerngesellschaften Adressermittler Adressprüfung nein 

 Ärzte Risiko und Leistungsprüfung ja 

 Aktenlager Lagerung von Akten ja 

 Assisteure Assistanceleistungen zum Teil 

 Call-Center In-/Outbound Telefonie zum Teil 

 Datenvernichter Vernichtung von Daten ja 

 Gutachter und Sachverständige Risiko-/Leistungsprüfung, Rückstellungs- und Rentabilitäts-
berechnung, Unterstützung bei Schadenregulierung, Unter-
stützung bei Kalkulation 

zum Teil 

 Inkassounternehmen Forderungsmanagement nein 

 IT-Dienstleister Wartung und Entwicklung von IT-Hard- und Software zum Teil 

 Letter-
shops/Druckereien/Postversender 

Druck/Versand von Post und Emailmassensendungen nein 

 Marketingagenturen/-provider Marketingaktionen nein 

 Marktforschungsunternehmen Marktforschung nein 

 Rechtsanwälte Rechtsberatung/-hilfe, Prozessvertretung Forderungseinzug zum Teil 

 Rückversicherer Rückversicherung ja 

 Sanierer, Werkstätten Schadensanierung und Reparaturen zum Teil 

 Servicekartenhersteller Herstellung von Kundenkarten nein 

 Wirtschaftsauskunfteien Bonitätsprüfung in der Antrags- und Leistungsbearbeitung nein 

ARAG Allgemeine Versicherungs-AG Anbieter für Telediagnostik 
und Teletherapie 

Einschätzung der Erkrankung des Tieres nein 

ARAG Krankenversicherungs-AG Anbieter medizinischer Produkte Hilfsmittelversorgung ja 
 
 
IV. Hinweise: 

Nicht alle hier gelisteten Auftragnehmer und Dienstleister erhalten automatisch Ihre personenbezogenen Daten. Pro Auftrag wird geprüft, welche personenbezo-
genen Daten tatsächlich zur Auftragserfüllung notwendig sind und nur diese werden dann im Rahmen des Auftrages an den jeweiligen Auftragnehmer oder Dienst-
leister weitergeben. 
 
Ein Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten im Rahmen von einzelnen Beauftragungen ist nur dann möglich, wenn eine gesonderte Prüfung ergibt, dass  
Ihr schutzwürdiges Interesse aufgrund einer besonderen persönlichen Situation die berechtigten Interessen des beauftragenden Unternehmens überwiegt. 
 
Sollten Sie weiteren Informationsbedarf zu dieser Dienstleisterliste, den „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ oder sonstigen Datenschutzthemen haben, so finden Sie entsprechende Hinweise unter Rubrik Datenschutz auf der ARAG Webseite 
(http://www.arag.de). Hier finden Sie unter der Überschrift „Neue Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung“ immer eine aktuelle Fassung der 
Dienstleisterliste. 
 
 

http://www.arag.de/
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